
Direkte Demokratie bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger 
entscheiden über wichtige politische Angelegenheiten selbst. 
Bekannte Formen sind Volksentscheide und Bürgerentscheide.

Auf Bundesebene ist ein Volksentscheid nur vorgesehen, 
wenn das Bundesgebiet neu gegliedert werden soll. In den 
Bundesländern, Städten und Gemeinden gibt es mehr Mög-
lichkeiten, selbst zu entscheiden.

Auf kommunaler Ebene gibt es Bürgerentscheide. Damit 
können Themen eingebracht werden, mit denen sich die 
Gemeindevertretungen befassen sollen. Zum Beispiel, ob 
Windräder in der Nähe einer Gemeinde aufgestellt werden 
sollen, ob Bäume bei Straßenarbeiten gefällt werden dürfen, 
oder ob ein früherer Beschluss zurückgenommen werden soll.
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